
 
GGGG E M E I N D E   E M E I N D E   E M E I N D E   E M E I N D E   BBBB O T T I G H O F E NO T T I G H O F E NO T T I G H O F E NO T T I G H O F E N     

Dorfzentrum . Postfach 86 . 8598 Bottighofen . Tel 071 688 69 49 . Fax 071 688 69 53 . info@bottighofen.ch . www.bottighofen.ch 

 

Gasversorgung  
der Politischen Gemeinde Bottighofen 
 

  

 
 

 GASVERSORGUNG 

Gas-Tarif 
 
 
 
1.  Anwendungsgebiet 
 

Der vorliegende Tarif gilt für das gesamte Gemeindegebiet. Er bestimmt die Preise für die 
Abgabe von Erdgas durch die Gasversorgung Bottighofen.  

 
 
 
2.  Grundgebühr und Arbeitspreis 
 

Der Tarif umfasst eine Grundgebühr und einen Arbeitspreis. Der anzuwendende Arbeits-
preis ist abhängig von der Verwendung des bezogenen Gases. Der Liegenschaftsbesitzer 
ist verpflichtet, jegliche Änderungen der Gasinstallationen der Gasversorgung Bottighofen 
zu melden. 

 
 
 
3.  Grundgebühr 
 
3.1. Pro Gaszählung wird eine Grundgebühr in Rechnung gestellt. Eine Zusammenfassung der 

Grundgebühr von zwei oder mehreren Zählern ist nicht zulässig. 
 
 Grundgebühren:  Kochtarif Fr. 7.— pro Zähler und Monat 
  Heiztarif Fr. 25.— pro Zähler und Monat 
 
 
3.2. Grundgebühren werden auch dann in Rechnung gestellt, wenn kein Gas bezogen wurde. 

Eine Grundgebühr erlischt erst nach der Demontage des jeweiligen Gaszählers. 
 
 
3.3. Bei einem Bezügerwechsel wird die ganze Grundgebühr des laufenden Monats dem weg-

ziehenden Bezüger in Rechnung gestellt. 
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Der Gasverbrauch in Leerstehenden Gebäuden, werden dem Liegenschaftsbesitzer in 
Rechnung gestellt. 

 
 
 
4.  Arbeitspreis 
 
4.1. Es werden zwei Arbeitspreis gehandelt, der Koch- und Heiztarif. Der Kochtarif gilt für alle 

Gasbezüger ohne Gasheizungen. Der Heiztarif gilt für Gasheizungen und für Bezüge in 
Kombination mit Gasheizungen. 

 
 Kochtarif: Rp. 7.00 pro kWh 
 Heiztarif: Rp. 7.00 pro kWh 
 
 
4.2. Mit Abonnenten, welche jährlich über 300'000 kWh an Gas beziehen, können separate 

Lieferverträge abgeschlossen werden. 
 
 
 
5.  Verbrauchsmessung 
 

Der Gasbezug wird in Betriebskubikmetern (m³) gemessen und für die Verrechnung unter 
Berücksichtigung der physikalischen und atmosphärischen Bedingungen sowie des oberen 
Heizwertes (Ho) in Kilowattstunden (kWh) umgerechnet. Die Gasmenge von 1m³ entspricht 
nach den heutigen Bedingungen 10.5 kWh. 

 
 
 
6.  Rechnungsstellung 
 

Das Werk bestimmt den Ableserhythmus. Es können jederzeit Zwischenablesungen veran-
lasst und in Rechnung gestellt werden. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage nach Rechnungs-
datum. Bei verspäteter Zahlung wird ein Verzugszins sowie eine Mahngebühren verrechnet. 

 
 
 
7. Allgemeines 
 
7.1. Das Reglement über die Abgabe von Erdgas sowie allfällige weitere Vorschriften des Wer-

kes, gelten ergänzend zum Tarif. 
 
 
7.2. Die Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer von 7.60 % wird 

auf dem Rechnungstotal erhoben, separat ausgewiesen und hinzuaddiert. 
 
 
7.3. In Sonderfällen ist die Gasversorgung der Politischen Gemeinde, unter Wahrung der 

Rechtsgleichheit, berechtigt, Ausnahmeregelungen zu verfügen. 
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Dieser Tarif gilt ab 1. Oktober 1997 
 
 
 
Genehmigt von der Gemeindeversammlung am  14. Januar 1998 
 
 
 
Durch die Gemeindebehörde genehmigte Preisänderung gemäss dem Reglement über die 
Abgabe von Erdgas, Ziffer 10.4  
 
Beschluss vom 14. Februar 2011 per 1. Januar 2011 
 
 
 
Dieser Tarif ersetzt alle bisherigen 
 


